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Öffnungszeiten im Rathaus Heudorf:
Mittwoch 17.30-18.00 Uhr

nach Vereinbarung auch ab 17.00 Uhr

Öffnungszeiten des Rathauses Scheer:
Montag bis Donnerstag vormittags 8.15-11.30 Uhr
Mittwochnachmittag 13.30-18.00 Uhr und Freitag 8.15-13.00 Uhr

Amtliche Bekanntmachungen

Ausgabe von selbstgenähten Mund-Nase-Schutz
(Alltagsmasken)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Scheer und Heudorf,

ab Montag, 27.04.2020 gilt in Baden-Württemberg die Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes (Alltagsmasken) beim Einkaufen oder im ÖPNV. Seit vielen Tagen haben
mehrere sehr fleißige Damen solche selbst genäht und der Stadt zur Verfügung gestellt.

Diese Mund-Nase-Schutze werden ausgegeben am:

Freitag, 24. April 2020                von 16.00 - 19.00 Uhr und 
Samstag, 25. April 2020             von 09.00 - 11.00 Uhr 

jeweils an den Feuerwehrgerätehäusern in Scheer und Heudorf.

Die Masken sind nur für Einwohnerinnen und Einwohner aus Scheer und Heudorf 
bestimmt und pro Person kann vorerst nur eine Maske ausgegeben werden.

Die Masken sind kostenfrei, über eine kleine freiwillige Spende würden wir uns 
freuen. Die Abgabe erfolgt, so lange der Vorrat reicht.

Stadtverwaltung Scheer 



Verordnung der Landesregierung
über infektionsschützende Maßnahmen gegen

die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 
(Corona-Verordnung - CoronaVO)1 

vom 17. März 2020 
(in der Fassung vom 17. April 2020) 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1
und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Ju-
li 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist,
wird verordnet: 

§ 1 
Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen

und Kindertagespflegestellen 

(1) Bis zum Ablauf des 3. Mai 2020 sind 

1. der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerunter-
richtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an den öf-
fentlichen Schulen, Schulkindergärten, Grundschulförderklas-
sen und den Schulen sowie Schulkindergärten in freier Trä-
gerschaft, 

2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische 
Zwecke, 

3. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertages-
pflege und 

4. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen
Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie
Horte an der Schule untersagt. 

(2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen an nach
§ 28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württem-
berg anerkannten Heimen für Minderjährige, soweit die Schüler
ganzjährig das Heim besuchen sowie Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren mit Internat, die ganzjährig geöff-
net sind. Die Untersagung gilt ferner nicht für Schulen der Alten-
pflege, Altenpflegehilfe, Krankenpflege, Krankenpflegehilfe, Kin-
derkrankenpflege, Entbindungspflege (Hebammen), Notfallsa-
nitäter, Schulen zur Ausbildung von Medizinisch-technischen As-
sistenten und Pharmazeutisch-technischen Assistenten, soweit
dort Schüler und Schülerinnen geprüft und unterrichtet werden,
deren Abschluss oder deren Kenntnisprüfung im Rahmen des An-
erkennungsverfahrens ausländischer Berufsabschlüsse bis spä-
testens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die Weiterbildung für
Intensivkrankenpfleger. Das Kultusministerium kann Ausnahmen
von Absatz 1 für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren mit den Förderschwerpunkten emotionale und so-
ziale Entwicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperli-
che und motorische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in
längerer Krankenhausbehandlung sowie die entsprechenden
Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs zulassen, sofern dies
aufgrund des besonderen Förder- und Betreuungsbedarfs erfor-
derlich ist. 

(3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer
Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 sowie von § 4 Ab-
satz 1 zulassen. Dasselbe gilt für 

1. das Sozialministerium in Bezug auf Gesundheitsberufeschu-
len und Schulen für Sozialwesen sowie 

2. das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
im landwirtschaftlichen Bildungsbereich. 

(4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 ist der Be-
trieb für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an Grund-
schulstufen von Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten, und
den Klassenstufen 5 und 6 der auf der Grundschule aufbauenden
Schulen sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege, sofern beide Erziehungsberechtigte oder die oder der
Alleinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur im Sin-
ne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich sind. Alleinerziehen-
den gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die
oder der weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden
Gründen an der Betreuung gehindert ist; die Entscheidung über
die Zulassung einer solchen Ausnahme trifft unter Anlegung stren-
ger Maßstäbe die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat.
Für diese Kinder wird eine Notbetreuung bereitgestellt, die sich
auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des Absatz 1 erstreckt,
den sie ersetzt, und darüber hinaus auch die Ferienzeiträume um-
fasst. Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung, die
das Kind bisher besuchte, durch deren Personal in möglichst klei-
nen Gruppen statt; Ausnahmen hiervon sind nur bei objektiver Un-
möglichkeit zulässig. Bei dem gemeinsamen Verzehr von Spei-
sen bei einer Notbetreuung ist sicherzustellen, dass 

1. die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den Tischen und 

2. Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens
1,5 Metern zwischen den Personen 

gewährleistet ist. 

Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstätten-
verordnung kann in der Notbetreuung abgewichen werden, so-
fern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneinge-
schränkt möglich ist. 

(5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 4 sind
Kinder, 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tempera-
tur aufweisen. 

(6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbeson-
dere 

1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) be-
stimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informa-
tionstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und
Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen
Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser
Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Alten-
pflege und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie
über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-Kri-
tisV hinausgeht, 

2a. die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Wohnungslo-
senhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölften Buchs So-
zialgesetzbuch erbringen, sowie gemeindepsychiatrische und
sozialpsychiatrische Einrichtungen und Dienste, die einem
Versorgungsvertrag unterliegen, und ambulante Einrichtun-
gen und Dienste der Drogen- und Suchtberatungsstellen, 

3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen,
Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen
sowie notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvor-
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sorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß § 36 Absatz 1
Nummer 4 IfSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn
oder Arbeitgeber unabkömmlich gestellt werden, 

4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Ret-
tungswesen einschließlich Katastrophenschutz sowie die Ein-
heiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar oder un-
mittelbar wegen der durch das Corona-Virus SARS-CoV-2
verursachten Epi-demie im Einsatz sind, 

5. Rundfunk und Presse, 

6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV
und den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lo-
kalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr einge-
setzt werden, 

7. die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 

8. das Bestattungswesen. 

(7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 genannten
Bereiche hinaus weitere Bereiche für die Notbetreuung lagean-
gepasst festlegen. 

(8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher be-
suchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für die
nach den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme vorgesehen ist, dür-
fen die betreffenden Einrichtungen nicht betreten. Die Personen-
sorgeberechtigten haben für die Beachtung der Betretungsver-
bote zu sorgen. 

(9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Untersagung nach
Absatz 1, auch zeitlich gestuft, zu verlängern sowie deren Bedin-
gungen festzulegen und die Ausgestaltung der Notbetreuung
nach den Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das Recht der zustän-
digen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt. 

§ 2 
Hochschulen und Akademien des Landes 

(1) Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädagogischen
Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen für
angewandte Wissenschaften, der DHBW und den Akademien
des Landes bleibt bis zum 3. Mai 2020 ausgesetzt; er wird ab 20.
April 2020 in digitalen Formaten wieder aufgenommen. Bereits
begonnener Studienbetrieb wird in digitalen Formaten fortgesetzt.
Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an
den Hochschulen erfordern (z. B. Laborpraktika, Präparierkurse),
sind nur unter besonderen Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie
zwingend notwendig sind. Mensen und Cafeterien bleiben bis 3.
Mai 2020 geschlossen. Unter Einhaltung der zum Zwecke des In-
fektionsschutzes gebotenen Regelungen können Zusammen-
künfte zur Durchführung von Hochschulzugangsverfahren, Auf-
nahmeprüfungen und Auswahlverfahren, einschließlich Studier-
fähigkeitstests, sowie von Forschung und Lehre, einschließlich
Prüfungen, die vom Rektorat ausnahmsweise zugelassen wer-
den, stattfinden, wenn diese nicht durch Einsatz elektronischer In-
formations- und Kommunikationstechnologien ersetzbar sind. 

(2) In Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen sind un-
beschadet von Absatz 1 alle Veranstaltungen, Ansammlungen
und sonstigen Zusammenkünfte von jeweils mehr als fünf Perso-
nen bis zum 3. Mai 2020 verboten. Dies gilt nicht für Gebäude und
Einrichtungen der Universitätsklinika und sonstige kritische Ein-

richtungen im Sinne von § 1 Absatz 6. § 3 Absätze 3 und 6 findet
entsprechende Anwendung. 

(3) Zur Durchführung von Abschlussprüfungen können ferner
Ausnahmen von Absatz 1 und 2 zugelassen werden 

1. vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule der Polizei
Baden-Württemberg und 

2. vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für Rechts-
pflege Schwetzingen. 

(4) Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und
Prüfungen entscheidet die Hochschule in eigener Verantwortung.
Die Hochschulen sorgen im Rahmen des rechtlich und tatsäch-
lich Möglichen dafür, dass die Studierenden alle im Sommerse-
mester 2020 vorgesehenen Studienleistungen gegebenenfalls in
modifizierter Form erbringen können und zugleich die Studier-
barkeit gewährleistet ist. 

§ 3 
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum,

von Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020
nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet.
Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer mög-
lich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es wird
empfohlen, dass dort, wo mit einer Einhaltung des Mindestab-
stands nicht gerechnet werden kann, wie beispielsweise im öf-
fentlichen Personennahverkehr oder beim Einkauf, nicht-medizi-
nische Alltagsmasken getragen werden, die Mund und Nase be-
decken. 

(2) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und
sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen vor-
behaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages und der
Gebietskörperschaften bis zum 3. Mai 2020 verboten. Ausge-
nommen von diesem Verbot sind Veranstaltungen und sonstige
Ansammlungen, wenn deren teilnehmende Personen 

1. in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern,
Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder 

2. in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben 

sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner
oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Satz 1 gilt
namentlich für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport-
und Freizeiteinrichtungen sowie öffentlichen und privaten Bil-
dungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. 

(3) Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2
sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammen-
künfte, wenn sie 

1. der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs oder der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder der Daseinsfür- oder -vorsorge oder 

2. dem Betrieb von Einrichtungen, soweit er nicht nach dieser
Verordnung untersagt ist, 

zu dienen bestimmt sind. Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere für
Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünf-
te der Gerichte, Staatsanwaltschaften, der Notarinnen und Nota-
re des Landes. Er gilt außerdem für Veranstaltungen, die der me-
dizinischen Versorgung dienen wie beispielsweise Veranstaltun-
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gen zur Gewinnung von Blut-spenden, wenn geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 5 ge-
troffen werden. 

(4) Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen in Kirchen, Mo-
scheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glau-
bensgemeinschaften sind bis zum 3. Mai 2020 grundsätzlich
untersagt. Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG
ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Auflagen zum Infek-
tionsschutz abweichende Regelungen von den Absätzen 1 und 2
und von Satz 1 für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen
in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte ande-
rer Glaubensgemeinschaften sowie für alle Bestattungen, Toten-
gebete, Leichenwaschungen sowie Aufbahrungen festzulegen. 

(5) Die zuständigen Prüfungsbehörden können zur Durchführung
von Staatsprüfungen, einschließlich der Kenntnisprüfungen, Aus-
nahmen von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2 sowie von
§ 2 und § 4 Absatz 1 Nummer 2 zulassen. 

(5a) Das für den Gegenstand der Ausbildung jeweils fachlich zu-
ständige Ministerium kann unbeschadet der Regelungen in §§ 1
und 2 zur Behebung einer Personalknappheit unter Auflagen zum
Schutz vor Infektionen für die Durchführung von Veranstaltungen
zur Ausbildung oder Qualifikation für Berufe einschließlich von
Prüfungen Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 1
und 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 zulassen. 

(6) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund un-
ter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom Verbot
nach den Absätzen 1 und 2 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn 

1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrech-
terhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 1 Absatz
6 dienen oder 

2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen han-
delt und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist. 

§ 3a 
Verordnungsermächtigung für Maßnahmen

für Ein- und Rückreisende 

Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 1 IfSG ermächtigt,
durch Rechtsverordnung unbeschadet der §§ 5 und 6 Maßnah-
men für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Corona-
virus zu erlassen, insbesondere 

1. die Absonderung von Personen, die aus einem Staat außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland einreisen, in geeigneter
Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG, 

2. die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 Absatz
1 Satz 1 IfSG, sich bei den für sie zuständigen Behörden zu
melden und auf das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ab-
sonderung hinzuweisen,

3. die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß § 29
IfSG und 

4. berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 1 ge-
mäß § 31 IfSG einschließlich solcher, die sich gegen Personen
richten, die ihren Wohnsitz außerhalb von Baden-Württemberg
haben, 

sowie Ausnahmen hiervon und Auflagen einschließlich weiterer
Anordnungen hierzu gemäß § 28 Absatz 1 IfSG vorzuschreiben;

dabei können auch Bußgeldbewehrungen für den Fall von Zu-
widerhandlungen vorgesehen werden. 

§ 4 
Schließung von Einrichtungen 

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 3. Mai 2020
für den Publikumsverkehr untersagt: 

1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen,
Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater, 

2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akade-
mien, Fortbildungseinrichtungen, Volkshochschulen, Musik-
schulen und Jugendkunstschulen, 

3. Kinos, 

4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Sau-
nen, 

5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten,
insbesondere Fitnessstudios sowie Tanzschulen, und ähnli-
che Einrichtungen, 

5a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur unaufschieb-
baren Sicherung der Boote vor Verlust oder Beschädigung,
zum Ein- und Auswassern, zur Aufrechterhaltung der beruf-
lichen Bootsnutzung (z.B. Berufsfischerei) oder zur Aus-
übung beruflicher Tätigkeiten auf dem Gelände (z.B. Boots-
arbeiten durch Gewerbetreibende) erforderlich ist, 

6. Jugendhäuser, 

7. (aufgehoben) 

8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken,
Wettvermittlungsstellen, 

9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen;
untersagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitu-
tionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostituierten-
schutzgesetzes, 

10. Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Eisdielen,
Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen, 

11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter
von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb geschlossener Räu-
me), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu
den in Absatz 3 genannten Einrichtungen gehören, 

13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze, 

14. Frisöre, Tattoo-/Piercing-Studios, Massagestudios, Kosme-
tikstudios, Nagelstudios, Studios für kosmetische Fußpflege
sowie Sonnenstudios, 

15. Beherbergungsbetriebe, Campingplätze und Wohnmobil-
stellplätze; eine Beherbergung darf ausnahmsweise zu ge-
schäftlichen, dienstlichen oder, in besonderen Härtefällen, zu
privaten Zwecken erfolgen und 

16. Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr. 

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung, auch über den Zeitraum nach Ab-
satz 1 hinaus, bis zum Außerkrafttreten dieser Verordnung den
Betrieb 
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1. anderer als der in Absatz 1 genannten Einrichtungen zu unter-
sagen oder ihn von der Einhaltung von Auflagen abhängig zu
machen oder, 

2. im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium, den Be-
trieb von Einrichtungen nach Absatz 1 ausnahmsweise unter
Auflagen zu gestatten, 

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen: 

1. der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließ-
lich Bäckereien, Metzgereien, 

2. Wochenmärkte und Hofläden einschließlich mobiler Ver-
kaufsstellen für landwirtschaftliche Produkte, 

3. Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-
Handels, 

4. der Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Cafés und Eisdie-
len, 

4a. Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffent-
licher Einrichtungen, wobei § 1 Absatz 4 Satz 5 entspre-
chende Anwendung findet, 

5. Ausgabestellen der Tafeln, 

6. Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Hörgeräteakustiker,
Optiker und Praxen für die medizinische Fußpflege, 

6a. Einzelhändler für Gase, insbesondere für medizinische 
Gase, 

7. Tankstellen, 

7a. der Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, 

8. Banken und Sparkassen sowie Servicestellen von Telekom-
munikationsunternehmen, 

9. Reinigungen und Waschsalons, 

9a. Einrichtungen des Polizeivollzugsdienstes, die zu Übungs-
und Ausbildungszwecken sowie zur Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebs erforderlich sind, 

10. der Buchhandel, Zeitschriften- und Zeitungsverkauf, 

11. Raiffeisenmärkte und Landhandel, 

12. Verkaufsstätten für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, 

12a.sonstige Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche
von nicht mehr als 800 Quadratmetern 

13. der Großhandel und 

14. Bibliotheken, auch an Hochschulen, und Archive. 

Wenn Mischsortimente angeboten werden, dürfen Sortimentstei-
le, deren Verkauf nicht nach Satz 1 gestattet ist, verkauft werden,
wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen
dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch ver-
kaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des Sortiments
überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiter verkauft werden,
wenn eine räumliche Abtrennung möglich ist. Die Sätze 2 und 3
finden nur Anwendung, wenn keine Ausnahme nach Satz 1 Num-
mer 12a vorliegt. Die Öffnung von Einkaufszentren und Kaufhäu-
sern ist nur für die in Satz 1 genannten Ausnahmen erlaubt. Das
Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, dazu Auflagen festzule-
gen. 

(3a) Poststellen und Paketdienste dürfen abweichend von Absät-
zen 1 bis 3 ihren Betrieb aufrechterhalten. Wird die Poststelle
oder der Paketdienst zusammen mit einer nach Absatz 1 unter-

sagten Einrichtung betrieben, darf diese, mit Ausnahme von für
den Brief- und Paketversand erforderlichen Nebenleistungen,
nicht betrieben werden, wenn die mit dem Betrieb der Poststelle
oder dem Paketdienst erwirtschafteten Umsätze einschließlich
Nebenleistungen im Vergleich zu denen, die durch den Verkauf
des Sortiments der untersagten Einrichtung erwirtschaftet wer-
den, eine untergeordnete Rolle spielen; keinesfalls dürfen zu-
sätzlich zu Poststellen oder Paketdiensten Einrichtungen gemäß
Absatz 1 Nummern 9 und 14 betrieben werden. 

(4) Dienstleister, Handwerker und Werkstätten können in vollem
Umfang ihrer Tätigkeit nachgehen, soweit sie nicht in Absatz 1 ge-
nannt sind. 

(5) Sofern eine Tätigkeit oder der Betrieb einer Einrichtung nach
den Absätzen 3 bis 4 zulässig ist, haben die Betriebe und Ein-
richtungen mit Kundenverkehr darauf hinzuwirken, dass im Rah-
men der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und War-
teschlangen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzu-
wirken, dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens 1,5
Metern zwischen Personen eingehalten wird, sofern keine geeig-
neten Trennvorrichtungen vorhanden sind. Von den Vorgaben
des Mindestabstands sind solche Tätigkeiten ausgenommen, bei
denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ins-
besondere solche im Zusammenhang mit der Erbringung von
Heil- und Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln, der Erbringung ärzt-
licher, zahnärztlicher, psychotherapeutischer, pflegerischer und
sonstiger Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung und Pflege im
Sinne des Fünften und des Elften Buchs Sozialgesetzbuchs so-
wie der Erbringung von Assistenzleistungen im Sinne des Neun-
ten Buchs Sozialgesetzbuchs einschließlich der Ermöglichung
von Blutspenden. 

§ 5 
Erstaufnahmeeinrichtungen 

(1) Personen, die in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung ge-
mäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) aufgenom-
men werden, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen nach Be-
ginn ihrer Unterbringung gemäß § 6 Absatz 1 FlüAG den ihnen
jeweils zugewiesenen Unterbringungs- und Versorgungsbereich
nicht verlassen. Das zuständige Regierungspräsidium kann den
Betroffenen jederzeit neue Unterbringungs- und Versorgungsbe-
reiche zuweisen und Ausnahmen von der Verpflichtung des Satz
1 anordnen. 

(2) Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung weitergehende Regelungen zur Se-
parierung bestimmter Personengruppen innerhalb der Landes-
erstaufnahmeeinrichtungen zu erlassen. 

§ 6 
Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen 

(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis
5 IfSG, teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und
Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen einschließlich
Kurzzeitpflege sowie teilstationäre Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe dürfen nicht mehr zu Besuchszwecken betreten wer-
den. Über den Zugang zu 

1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fach-
krankenhäuser für Gerontopsychiatrie, 

2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie 

3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern, 
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jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet
die Leitung der jeweiligen Einrichtung. 

(2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf oder mit Behinderungen, stationäre Einrichtun-
gen der Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute Wohnprojekte
der Wohnungslosenhilfe sowie von einem Anbieter verantworte-
te ambulant betreute Wohngemeinschaften nach dem Wohn-,
Teilhabe- und Pflegegesetz dürfen nicht mehr zu Besuchs-
zwecken betreten werden. Die Einrichtungen können den Zutritt
zu Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete Maßnahmen zum
Schutz vor Infektionen getroffen werden können. Ausgenommen
von dem Betretungsverbot nach Satz 1 sind Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen, wenn mit Blick auf die körperliche
Konstitution der Bewohner nicht von einem erhöhten Infektions-
risiko ausgegangen werden muss. Die Einrichtungen entschei-
den, ob eine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt, und weisen darauf
in der Information nach Absatz 9 hin. 

(3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2
genannten Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere beruf-
lichen oder familiären Gründen ist nur in Ausnahmefällen und mit
Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle der
Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infek-
tionsschutz zu treffen. 

(4) Den in § 7 genannten Personen ist der Zutritt zu den in Absatz
1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Perso-
nen eine Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme
betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der Einrichtung ein-
zuholen. Ausnahmen von Satz 2 dürfen nur in Notfällen gemacht
werden. Soweit möglich, sind auch in diesen Fällen Maßnahmen
zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen. 

(5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und des
Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige Personen, denen
nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, nach Abwägung die be-
rufliche Tätigkeit in der Einrichtung unter Beachtung von Schutz-
maßnahmen fortsetzen. Die Entscheidung über die Fortsetzung
der Tätigkeit und die erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die
Einrichtung. 

(6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die
Einrichtungen für nahestehende Personen im Einzelfall, bei-
spielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung
eines erkrankten Kindes und unter Auflagen zugelassen werden.
In Fällen nach Absatz 4 sind zwingend geeignete Maßnahmen
zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen. 

(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld
von Pflege werden, soweit sie als Gruppenangebote durchgeführt
werden, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, insbeson-
dere für die besonders betroffenen vulnerablen Gruppen, einst-
weilen eingestellt. Zu den nach Satz 1 eingestellten Angeboten
zählen insbesondere: 

1. Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Elften
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB XI) in Verbindung mit § 6 Ab-
satz 1 der Unterstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO)
wie 

a) Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend kogni-
tiven Einschränkungen, z.B. demenziell erkrankte pflege-
bedürftige Menschen) und 

b) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahr-
ten für behinderte und pflegebedürftige Menschen; 

2. Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO, soweit sie als
Gruppenveranstaltung angelegt sind, und 

3. Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit
§ 8 UstA-VO. 

(8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum Schutz
gefährdeter Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu tref-
fen und die Regelungen in diesem Paragraphen zu ändern. 

(9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch
die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, bei-
spielsweise durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstü-
ren, zu informieren. 

§ 6a 
Einschränkung zahnärztlicher Behandlungen 

(1) Bei der zahnärztlichen Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten in den Fachgebieten 

1. Oralchirurgie, 
2. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und 
3. Kieferorthopädie 

dürfen nur akute Erkrankungen oder Schmerzzustände (Notfälle)
behandelt werden. Andere als Notfallbehandlungen nach Satz 1
sind auf einen Zeitpunkt nach dem Außerkrafttreten dieser Ver-
ordnung zu verschieben. 

(2) Insbesondere zahnärztliche und kieferorthopädische Be-
handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 von mit SARS-CoV-
2 infizierten Patientinnen und Patienten beziehungsweise von in
Quarantäne befindlichen Personen sollen in Notfällen grundsätz-
lich in Krankenhäusern mit Zahnmedizinbezug (Universitäts-
Zahnkliniken, Kliniken mit einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-
Abteilung oder Zahnkliniken) erbracht werden. Leistungen nach
Absatz 1 Satz 1 können auch in Corona-Schwerpunkt-Zahnarzt-
praxen anstelle von Einrichtungen nach Satz 1 erbracht werden.
Die Standorte der Einrichtungen nach den Sätzen 1 und 2 wer-
den über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württem-
berg und die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg be-
kanntgegeben; die Bekanntgabe ist zu aktualisieren. 

§ 7 
Betretungsverbote 

In den in § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen
gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein ge-
nerelles Betretungsverbot für Personen, die in Kontakt zu einer
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind,
oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tempe-
ratur aufweisen. 

§ 8 
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

(1) Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von die-
ser Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach
dem Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zuständige
oberste Polizeibehörde. Das Sozialministerium übt die Fachauf-
sicht für Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des
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Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus. 

(2) Das Sozial- und das Innenministerium werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung
personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden,
Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln,
soweit dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ist 

1. zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizeivoll-
zugsdienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizeibehörden
vor Ansteckung bei Einsätzen, 

2. zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und des Vollzugs
von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, 

3. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach
dem Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grundlage ergan-
gener Rechtsverordnungen und 

4. zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie der
Erforderlichkeit einer isolierten Unterbringung in Gewahr-
samseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des In-
fektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen Raum auf-
hält, 

2. entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sonstigen
Ansammlung von jeweils mehr als fünf Personen teilnimmt, 

3. entgegen § 3 Absatz 6 Auflagen zum Schutz vor Infektionen
nicht einhält, 

4. (aufgehoben) 

5. (aufgehoben) 

6. entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt, 

7. eine aufgrund von § 4 Absatz 2 in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung des Sozialministeriums untersagte Ein-
richtung betreibt oder eine Auflage für den Betrieb einer Ein-
richtung nicht einhält, 

8. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 oder 3 Sortimentsteile verkauft, 

9. entgegen § 4 Absatz 3a Satz 2 eine Einrichtung betreibt, 

10. entgegen § 4 Absatz 5 nicht darauf hinwirkt, dass zwischen
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird, 

11. entgegen § 6 Absätze 1, 2 und 4 eine der dort genannten Ein-
richtungen betritt, 

12. entgegen § 6 Absatz 7 Betreuungs- und Unterstützungsan-
gebote im Vor- und Umfeld von Pflege anbietet, 

12a. entgegen § 6a Absatz 1 eine zahnmedizinische Behandlung
durchführt, 

13. entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt oder 

14. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewiesenen Unter-
bringungs- und Versorgungsbereich verlässt oder gegen ei-
ne Regelung zur Separierung bestimmter Personengruppen
innerhalb der Landeserstaufnahme nach § 5 Absatz 2 ver-
stößt. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 16. März 2020 au-
ßer Kraft. 

§ 11 
Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft. Sofern
in dieser Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten
die Maßnahmen bis zum Außerkrafttreten der Verordnung. 

(2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern. 

Stuttgart, den 17. März 2020 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
Kretschmann 

Strobl Sitzmann 
Dr. Eisenmann Bauer 
Untersteller Dr. Hoffmeister-Kraut 
Lucha Hauk 
Wolf Hermann 
Erler

1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Erlass der Fünften Verord-
nung der Landesregierung zur Ände-rung der Corona-Verordnung vom
17. April 2020 (notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und
abrufbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) 

Die Stadt Scheer gratuliert ihren Jubilaren aus
Scheer und Heudorf herzlich zum Geburtstag.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Glück vor al-
lem aber Gesundheit für das neue Lebensjahr.

April 2020
am 29.04.2020 
Frau Volk Hella, Scheer
zum 70. Geburtstag

am 30.04.2020 
Frau Wobbe Marianne, Scheer
zum 70. Geburtstag

Ganz herzlich gratulieren wir auch den Jubilaren, die in den 
nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern und nicht öffentlich ge-
nannt werden möchten.
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Maibaumstellen 
Aufgrund der Corona-Krise kann in diesem Jahr leider kein
Maibaum gestellt werden.

Stadtverwaltung Scheer

Jubilare



April 2020
Mittwoch 29.04. Restmüll

Mai 2020
Montag 04.05. Papiertonne
Donnerstag 07.05. Gelber Sack
Donnerstag 14.05. Restmüll
Freitag 22.05. Gelber Sack
Donnerstag 28.05. Restmüll

Öffnungszeiten Recyclinghof                                   
Öffnungszeiten: 
April bis einschl. Oktober 2020
Mittwoch 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.30 Uhr

Notarzt  112
Rettungsdienst  112
Feuerwehr  112
Polizei  110

Revierförster Herr Lorenz Maichle
Tel: 0 75 71 / 46 36, Fax: 07571 / 68 44 64, 
E-Mail: lorenz.maichle@lrasig.de

Ärztliche Notrufnummer für ganz Baden-Württemberg
 116117

 0180/1929345 Kinderarzt
 0180/1929349 Augenarzt 
 01805/911 – 660 Zahnarzt für Sigmaringen, 

Pfullendorf und Umgebung
Zahnarzt für Bad Saulgau, 
Riedlingen und Umgebung

HNO-Notdienst Sigmaringen  0180/1929341

Apothekennotdienst 
Samstag, 25.04.2020
Bilharz – Apotheke, Sigmaringen, 07571/7296060

Sonntag, 26.04.2020
Schwaben Apotheke, Bad Saulgau, 07571/8138
Kastanien Apotheke, Bingen, 07571/74600

St. Anna-Hilfe gGmbH  - Zu Hause rundum versorgt
 07572 / 7629-3
Sozialstation St. Anna, Scheer Häusliche Kranken- und Alten-
pflege, Hausnotruf, kostenlose Beratung 24-Std.-Rufbereitschaft

Essen auf Rädern, Offener Mittagstisch in Mengen
 07572 / 7629-3

Organisierte Nachbarschaftshilfe Scheer
Voll Karin, www.kgscheer.wordpress.com/nachbarschaftshilfe 
 07572 / 769789

Sozialstation Vinzenz von Paul, Sigmaringen
 07571 / 741250

Pflegeteam Lebenswert
 07572-8370
- zu Hause betreut – häusliche Kranken- und Altenpflege
Hipfelsberger Straße 64, 72516 Scheer, (24 Std. Rufbereitschaft)

SENOVA Sozialstation 
Weingartenstraße 4, 72517 Sigmaringendorf 
 07571 / 52520, Mail: c.bartsch@senova-pflege.de
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Redaktionsschluss-
Änderung

Wegen des „Maifeiertags“ 01.05.2020 
wird der Redaktionsschluss für die 
Ausgabe Nr. 18 des Amtsblattes Scheer 
auf Montag, 27.04.2020, 10.00 Uhr vorverlegt.  

Wir bitten um Beachtung!!!

Besuche des Bürgermeisters entfallen
Aufgrund der aktuellen Lage entfallen bis auf weiteres alle
Besuche des Bürgermeisters zu Geburtstags- und Eheju-
biläen. Die Glückwünsche werden durch die Amtsbotin zu-
gestellt. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Termin der nächsten Müllabfuhr

Notrufe

Forstrevier Sigmaringendorf-Scheer

Hausarztpraxis Deubou
Serge M. Deubou 
Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin
Mühlberg 2, 72516 Scheer
Tel.: 07572 / 7692070   -   Fax: 07572 / 7692072
Hausarztpraxis-deubou@t-online.de

Sprechstunden: vormittags
Montag bis Freitag: 08.00 – 11.00 Uhr 
nachmittags
Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wochenenddienste /
Bereitschaftsdienste



Dienst der OWB gGmbH
 07571 / 7459 33 oder  07571 / 745937
Ambulant Betreutes Wohnen, Betreutes Wohnen in Familien,
familienentlastender Dienst

Hospizgruppe Mengen e. V.
Begleitung Sterbender, Schwerstkranker und ihrer Angehörigen
 0174 / 97 84 636

Beratungsstellen:

Offene Hilfen (MiKADO) der OWB gem. GmbH
Freizeitangebote und Beratung für Menschen mit Behinderung

Beratungsstelle Demenz
 07571-645806-5
Hilfe / Unterstützung für Menschen mit Demenz und deren Ange-
hörige.

Ehe-, Familien- und Lebensberatung Sigmaringen
 07571 / 5787
sig@ehe-familie-lebensberatung.de, 
www.ehe-familie-lebensberatung.de

Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt(BhG)
 07571 / 7301-0

WEISSER RING
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe, Außenstelle Sigmaringen
 0151-55164829

Caritas-Zentrum Bad Saulgau, allgem. Sozialberatung, kath.
Schwangerschaftsberatung, psychol. Familien-, Ehe-, Paar und
Lebensberatung, Hilfen im Alter, christl. Patientenvorsorge,
Ökum. Flüchtlingsarbeit, ambulanter Kinder- und Jugendhospiz-
dienst, Kontaktstelle Kinderchancen, Tel. 07581/906496-0 Ter-
mine nach telefonischer Vereinbarung
Kaiserstraße 62, 88348 Bad Saulgau, 
E-Mail: kugler.s@caritas-biberach-saulgau.de
www.caritas-biberach-saulgau.de

Beratung HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Krank-
heiten
Donnerstags von 15.00 – 18.00 Uhr 
 07571 / 1026415
Landratsamt Sigmaringen – Fachb. Gesundheit, Hohenzollern-
straße 12, 72488 Sigmaringen

AGJ Suchtberatung Sigmaringen 
 07571 4188
suchtberatung-sigmaringen@agj-freiburg.de, www.suchtbera-
tung-sigmaringen

Hebammensprechstunde 
Kostenlose Einzelberatung für (werdende) Eltern mit Kindern im
1. Lebensjahr (ohne Überweisung, ohne Terminvereinbarung)
Sprechzeiten: 
Sigmaringen: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fachbereich
Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, Hohenzollernstr.
12, 72488 Sigmaringen
Bad Saulgau: Montags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Haus Ro-
sengarten, Kaiserstraße 62, 88348 Bad Saulgau
Gammertingen: Jeden 1. Montag im Monat von 10:30 bis 12:00
Uhr im Familienzentrum St. Martin, Kiverlinstraße 4, 72501 Gam-
mertingen

Telefonische Sprechstunde:
Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr unter der Tel.: 07571 102-6422
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde

IBB-Stelle: (Informations-, Beratungs- und Beschwerde-
stelle)
Postanschrift: IBB-Stelle Landkreis Sigmaringen, Fidelisstr.1,
72488 Sigmaringen
E-Mail: team@ibb-sigmaringen.de 
Telefon: 07571 / 73 01 55
Sprechstunde: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Fidelishaus
Sigmaringen 14:00 bis 16:00 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kinder- und Jugendärztlichen
Bereitschaftsdienst:
Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Singen,
Virchowstr. 10, 78224 Singen
Samstags, Sonn- und Feiertags:10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00 
 01806 077312

Weitere Informationen unter:
http://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen

Gas-Störungsdienst
 0800 / 0824505

Störungsnummer der EnBW
 0800 3629-477

Evangelische Kirchengemeinde 
Mengen
Zeppelinstr. 30 – 88512 Mengen
Bürozeiten: Di. + Do. 08:00 – 12:00 Uhr
Pfarramt Mengen
Tel.: 07572 71091 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten. 1. Petrus 1,3

Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung…
Die Stille in unseren Kirchen und Gemeindehäusern spricht der-
zeit eine andere Sprache. Leider wird sich im Monat April daran
nicht mehr viel ändern. Im Folgenden lesen sie die entsprechen-
den Anweisungen der Landeskirche. 

Gottesdienste
Ansammlungen und Veranstaltungen in Kirchen und weitere Zu-
sammenkünfte, die von Kirchen veranstaltet werden, bleiben bis
auf Weiteres, mindestens bis 3. Mai 2020 untersagt. Die Lan-
deskirche stimmt derzeit denkbare Gottesdienstformate, die den
Vorgaben zur Vermeidung weiterer Ansteckungen genügen auf
EKD Ebene ab und wird parallel dazu das Gespräch mit der Lan-
despolitik führen.
Kirchen können für einzelne Beter und Einzelgespräche mit dem
Pfarrer oder einem hauptamtlichen Seelsorger geöffnet werden.
Die amtlichen Beschränkungen und Abstandsregelungen sind
dabei unbedingt einzuhalten. Gegebenenfalls muss der Zugang
kontrolliert werden.
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Kirchliche Nachrichten



Gemeindehäuser und Pfarrämter
Die Gemeindehäuser bleiben geschlossen, Pfarrämter für den
Publikumsverkehr ebenfalls.

Damit wir eine lebendige Hoffnung sein und werden können ist je-
de und jeder Einzelne von uns gefragt. Die Gemeinschaft im Ge-
bet ist ungebrochen, auch wenn wir sie nicht so direkt erfahren
wie sonst. 

Die Pauluskirche wird am Sonntag von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr
und am Mittwoch von Mittwoch 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr zum Ge-
bet geöffnet sein. 

Wir halten am Balkonsingen fest, auch wenn der Sonnenschein
um 19:00 Uhr nicht ganz zum Lied passt. Strophe 3 heißt übri-
gens: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und
ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir
getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. Lernen wir mit
Matthias Claudius, unseren Herzen zu trauen, nicht unseren Au-
gen. 

Aktuelle Informationen der Landeskirche erfahren Sie unter
www.elk-wue.de/service  
Pfarramt und Gemeindebüro sind telefonisch (71091) und per
Mail (pfarramt.mengen@elkw.de) zu erreichen. 

Mit freundlichen Grüßen, Heidrun Stocker, Pfarrerin

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus, Scheer
Tel. 8955, Fax 8404, E-Mail stnikolaus.scheer@drs.de oder
pfarramtscheer@web.de
Internetseite kgscheer.wordpress.com

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Marienmonat Mai 
414. Maifest zu Ehren der drei Geschwisterheiligen, Scheer
„Maria, Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen“, singen wir als
eines der bekanntesten Marienlieder im Mai. Maria intoniert die
Menschwerdung Gottes prophetisch in ihrem JA ebenso wie im
Magnifikat. Maria ist die Patronin der  Kirche in Mengen. Die For-
men der Marienfrömmigkeit, die uns teilweise noch geläufig sind,
stammen aus dem barocken Italien und haben sich im 19. Jh. in
Deutschland ausgebreitet. Der Marienmonat Mai und das Maifest
fallen ebenso wenig aus wie Ostern. Wir feiern stellvertretend.
Mariengebete im Gotteslob finden sich: 10,1-3; 648-650 (Vesper
an Marienfesten); Andacht 676,4; 566 (Lauretanische Litanei),
567 (Marienlob-Litanei); 568 (Grüssauer Marienrufe). Sicher ist,
dass das diesjährige Maifest leider entfällt. Weitere Informa-
tionen erfolgen dann im Einklang zu den staatlichen Vorgaben.  

Anregungen für Gottesdienste liegen in den Pfarrkirchen aus
Immer ab Freitag liegen kurzgefasste Anregungen für Sonntags-
gottesdienste zuhause auf einem Tisch in den Kirchen aus. Für
die Kinder gibt es eine Kinderseite. Da finden sich weitere Anre-
gungen aus dem kirchlichen Umkreis. 

Dorfralley
Liebe Jugendliche, liebe Kinder, ab Freitag, 24.04. liegt in der Kir-
che St. Nikolaus ein Fragebogen für eine Dorfralley in Scheer aus.
Ihr braucht dazu euer Fahrrad, einen Stift, den Fragebogen aus

der Kirche und gute Laune. Wenn ihr alle Fragen beantwortet
habt, werft bitte den Abschnitt mit eurem Namen und dem Lö-
sungswort in den Karton vorne am Altar. Verlost werden drei Prei-
se, die dann mit Namen versehen nächste Woche Donnerstag in
der Kirche St. Nikolaus ausliegen. 

Grüßle und  viel Spaß Pfarrer Wasswa und Claudia Roeder

Der Weltladen hat geöffnet
Am Donnerstagnachmittag von 16 – 18 Uhr und am Freitagvor-
mittag von 10 – 12 Uhr hat der Weltladen geöffnet. Es gibt weiter-
hin Bananen, Tees, Kaffee u.v.a.m. Wir bitten Sie um die Beach-
tung des Sicherheitsabstandes und freuen uns, für Sie da zu sein.

Sehr geehrte Vereinsmitglieder und
Freunde des Angelsports. Aus gegebenem Anlass müssen wir
auch das geplante Anfischen am 25.04.2020 absagen. 

Petri Heil

Liebe Vereinsmitglieder, 
aufgrund der aktuellen Lage ist ein Kartenverkauf für die Angel-
saison 2020 im üblichen Rahmen nicht möglich. Der Angelsport-
verein Scheer wird die Angelsaison trotzdem unter Berücksichti-
gung bestimmter Schutzmaßnahmen eröffnen. Das Angeln wird
in dieser Saison nur alle zwei Tage möglich sein (Einteilung in ge-
rade und ungerade Tage) und auch die geltenden Verordnungen
des öffentlichen Lebens müssen eingehalten werden (keine Ver-
sammlung, Mindestabstand etc.). Genaue Angaben werden mit
dem Aushändigen der Karte mitgeteilt. 
Die Karten werden nicht an der Hütte ausgegeben, da dies auf-
grund des Versammlungsverbots nicht möglich ist. 

Es gibt zwei Möglichkeiten eine Karte zu erwerben:
1. Anruf bei 1. Vorsitzenden Christian Knaus unter der Telefon-

nummer 07572/786243 (auch gerne auf Anrufbeantworter
sprechen) und den eigenen Namen nennen. Die Karte wird
dann so bald wie möglich zugestellt. Bezahlung erfolgt per-
sönlich oder per Überweisung.

oder

2. Einen offenen frankierten Briefumschlag mit der eigenen
Adresse und dem passenden Geldbetrag von 52 € (Jugend-
licher 36 €) im Corneliusweg 10, 88512 Mengen / Ennetach
einwerfen, sodass die Karte zugestellt werden kann.

Geangelt werden darf ab Kartenerhalt, jedoch frühestens ab
Samstag, den 25.04.2020.

Petri Heil und vielen Dank für euer Verständnis!

Gez. Christian Knaus
1. Vorsitzender
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Kath. Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus,
Heudorf
Tel. 8955, Fax 8404, E-Mail stnikolaus.scheer@drs.de
pfarramtscheer@web.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, 
Dienstag und Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

Anregungen für Gottesdienste liegen in den Pfarrkirchen aus
Immer ab Freitag liegen kurzgefasste Anregungen für Sonntags-
gottesdienste zuhause auf einem Tisch in den Kirchen aus. Für
die Kinder gibt es eine Kinderseite. Da finden sich weitere Anre-
gungen aus dem kirchlichen Umkreis. 

Dorfralley
Liebe Jugendliche, liebe Kinder, ab Freitag, 24.04. liegt in der Kir-
che St. Petrus und Paulus ein Fragebogen für eine Dorfralley in
Scheer aus. Ihr braucht dazu euer Fahrrad, einen Stift, den Fra-
gebogen aus der Kirche und gute Laune. Wenn ihr alle Fragen
beantwortet habt, werft bitte den Abschnitt mit eurem Namen und
dem Lösungswort in den Karton vorne am Altar. Verlost werden
drei Preise, die dann mit Namen versehen nächste Woche Don-
nerstag in der Kirche St. Petrus und Paulus ausliegen. Grüßle und
viel Spaß Pfarrer Wasswa und Claudia Roeder

Der Weltladen hat geöffnet
Am Donnerstagnachmittag von 16 – 18 Uhr und am Freitagvor-
mittag von 10 – 12 Uhr hat der Weltladen geöffnet. Es gibt weiter-
hin Bananen, Tees, Kaffee u.v.a.m. Wir bitten Sie um die Beach-
tung des Sicherheitsabstandes und freuen uns, für Sie da zu sein.

Der VdK-Ortsverband informiert:
Warnung von „Corona“-Enkeltrick 
Vom „Enkeltrick“, der kriminellen Betrugsmasche, die schon vie-
le ältere Menschen geschädigt hat, gibt es eine neue Variante:
Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Krise aus und versuchen als
vermeintliche Angehörige alten Menschen viel Geld aus der Ta-
sche zu ziehen, warnte kürzlich das Landeskriminalamt (LKA).
Laut LKA würden sich Anrufer am Telefon als mit dem Coronavi-
rus infizierte Verwandte ausgeben, die sofort Geld für angebliche
Behandlungen bräuchten. Dann werde vorgeschlagen, dass ein
„Freund“ das Geld oder auch Wertgegenstände abholen komme.
Das LKArät, niemals Fremden Eigentum auszuhändigen. Die Be-
troffenen sollten darauf bestehen, dass die Anrufer selbst ihren
Namen sagen – anstatt sich dazu verleiten zu lassen, den Namen
von Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten – nach der Methode
„… rate mal, wer anruft?“. Hilfreich sei auch, nach Begebenhei-
ten zu fragen, die nur echte Angehörige wissen können. Zudem
wird empfohlen, nie seine Verwandtschafts- und Vermögensver-
hältnisse preiszugeben. Und, sofern ein Betrug vermutet wird,
sollten sich die Betroffenen unter 110 an die Polizei wenden. Des
Weiteren warnt das LKA davor, auf Online-Plattformen, die vor-
geben rare Schutzmasken oder Desinfektionsmittel zu vertreiben,
Ware zu horrenden Preisen zu bestellen. Oft werde selbst nach
Erhalt des Geldes nicht geliefert.

Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona
Nachbarschaftshilfe ist in Zeiten von Corona in aller Munde. Auch
Mitglieder des Sozialverbands VdK sowie VdK-Orts- und Kreis-
verbände engagieren sich in entsprechenden Initiativen oder ent-
wickeln eigene Initiativen und bieten ihre Hilfe an. Konkret geht
es darum, Menschen in häuslicher Quarantäne oder Ältere und
chronisch Kranke, die zu den Covid-19-Risikogruppen zählen
und ebenfalls nicht raus sollen, zu unterstützen. Ob Einkaufen,
Hund Gassi führen aber auch das Nähen von Masken – gemein-
sam gilt es zu helfen, um dem Coronavirus zu trotzen und für Mit-
menschlichkeit zu sorgen. 
Wer ebenfalls helfen und ein ermutigendes Zeichen setzen will,
kann beispielsweise unter www.vdk.de/bawue/ (Rubrik Aktuel-
les/Presse/„Solidarität jetzt ganz groß geschrieben!“) einen Flyer
samt wichtiger Tipps herunterladen. Darin kann man sein  indivi-
duelles Hilfsangebot notieren und hilfsbedürftigen Nachbarn oder
anderen bekannten Menschen aus den Covid-19-Risikogruppen
anzeigen. Denn: „Schon kleine Dinge können viel bewirken!“,
brachte es kürzlich der stellvertretende VdK-Landesvorsitzende
Werner Raab auf den Punkt.

Bekanntmachung des SRH Krankenhauses 
Sigmaringen
Leider müssen die Informationsabende mit Kreißsaalbesichti-
gung auf Grund der weiterhin bestehenden Kontaktsperren in Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie bis auf Weiteres abge-
sagt werden.
Jede Schwangere hat jedoch die Möglichkeit im Rahmen der
„Vorstellung vor Entbindung“ ausführliche Untersuchung, Bera-
tung und Informationen zu erhalten.
Einen Termin für diese spezielle Sprechstunde erhalten Sie unter
der Telefonnummer 07571- 1002361
oder Mailadresse gynaekologie.sig@srh.de
Die Vorstellung vor Entbindung ist am sinnvollsten zwischen der 
35. und 37. SSW. Bitte melden Sie sich an, wenn Sie in der etwa
32. SSW sind.
Sobald die Informationsabende wieder stattfinden können, wird
dies in der Tagespresse und über die Amtsblätter veröffentlicht
werden.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen trotz aller
Umstände eine unbeschwerte Schwangerschaft und unkompli-
zierte Entbindung.

Gez. Dr. med. Sonja Benz
Leitende Oberärztin Gynäkologie
SRH Krankenhaus Sigmaringen

Weniger Riester-Rente wegen intransparenter
Klausel
Verbraucherzentrale mahnt Sparkasse Ulm erfolgreich
wegen Abschlusskostenklausel ab, mehrere Klagen einge-
reicht
• Wegen einer unzulässigen Klausel sollten Verbraucher bei lau-

fenden Riester-Verträgen Abschlusskosten zahlen
• Betroffene Verbraucher können nach Auffassung der Verbrau-

cherzentrale unberechtigte Entgelte zurückverlangen
• Bundesweit könnten mehrere Millionen Riester-Verträge ähn-

liche unzulässige Klauseln enthalten

Stuttgart, 15.04.2020 – Wer einen Riester-Vertrag abschließt,
darf erwarten, auch eine Leistung in Form einer Rente zu er-
halten. Mit einer unzulässigen Klausel behielt sich die Spar-
kasse Ulm aber das Recht vor, angehenden Rentnern „Ab-
schluss- und/oder Vermittlungskosten“ in Rechnung zu stel-
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len. Eine besondere Gegenleistung erhalten die Rentner da-
für nicht. Im Gegenteil, die Kosten schmälern ihre Rente.
Nach erfolgreicher Abmahnung durch die Verbraucherzen-
trale Baden-Württemberg darf die Sparkasse sich auf diese
Klausel nicht mehr berufen. Kunden von Riester Bankspar-
plänen, Riester Fondssparplänen sowie Riester-Bausparver-
trägen sollten Ihre Ansprüche prüfen und eventuell zu Un-
recht kassierte Entgelte zurückverlangen.

„Im Rahmen unserer Beratung beschweren sich zunehmend Ver-
braucher, dass sie bei bereits laufenden Riester-Verträgen Ab-
schluss- und Vermittlungskosten zahlen sollen, um die verspro-
chene Rente zu erhalten“, so Niels Nauhauser, Finanzexperte der
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Der Grund: Mit Ende
der Ansparphase des Riester-Vertrags und dem Übergang in die
Rentenbezugsphase erhalten Verbraucher ein oder mehrere Ver-
tragsangebote über die Rentenleistungen. „Die Anbieter haben es
versäumt, die Phase des Rentenbezugs in ihren Verträgen klar
zu regeln und wälzen nun Kosten auf ihre Kunden ab, die sie aber
selbst tragen müssen. Schließlich müssen sie ihre Verträge er-
füllen und eine Rente zahlen!“, so Nauhauser.

Konkret erhielten Verbraucher, die bei der Sparkasse Ulm einen
als „Vorsorge Plus“ bezeichneten Riester-Banksparplan abge-
schlossen hatten, zum Ende der Ansparphase ein Angebot der
Bank: bis zum 85. Lebensjahr würde das angesparte Guthaben
ausgezahlt werden, danach würde die Rente aus einer Renten-
versicherung bezahlt werden, die als Bestandteil des Riester-Ver-
trags extra abgeschlossen werden sollte. Der Beitrag für die Ren-
tenversicherung würde vom aktuellen Guthaben abgezogen wer-
den. Obwohl der Riester-Banksparplan schon vor Jahren abge-
schlossen wurde, sollten die Verbraucher für die Auszahlung und
Verwaltung nun „Abschluss- und Vermittlungskosten“ zahlen. Bis
zum 85. Lebensjahr würden sich die Kosten auf rund 12,7% der
Summe summieren, welche als Beitrag für die Rentenversiche-
rung benötigt wird, um die Rente ab dem 85. Lebensjahr zu be-
zahlen. Wer dafür 6000 Euro an Beiträgen zu zahlen hat, sollte
nun 750 Euro Abschluss-, Vermittlungs- und Verwaltungskosten
zahlen – Geld, das sonst für die Auszahlung einer Rente zur Ver-
fügung stünde.

Als die Verbraucher den Vertrag abschlossen, wurden sie nur dar-
über informiert, dass „im Falle der Vereinbarung einer Leibrente
dem Sparer ggfs. Abschluss- und/oder Vermittlungskosten bela-
stet werden“, so der Wortlaut der abgemahnten Klausel der Spar-
kasse Ulm. Die Verbraucherzentrale ist der Auffassung, dass Ent-
gelte, die vor Vertragsabschluss nicht klar beziffert und offenge-
legt wurden, vom Verbraucher nicht verlangt werden dürfen.

Gleichlautende Klauseln sind in den von Sparkassen vertriebenen
Vorsorge Plus Verträgen bundesweit verbreitet. Die Verbraucher-
zentrale hat deshalb zur endgültigen Klärung im Interesse der Ver-
braucher auch gegen die Sparkassen Westmünsterland, Günz-
burg-Krumbach und Kaiserslautern jeweils Klage eingereicht.

Auch Riester Verträge von Volksbanken betroffen
Bei einem der Verbraucherzentrale vorliegenden „VR-RentePlus“
Vertrag einer Volksbank wurden dem Sparer beim Übergang in
die Auszahlungsphase Abschluss- und Vertriebskosten in Höhe
von rund 4 Prozent belastet. Diese waren im Vertragstext jedoch
explizit ausgeschlossen worden. Dort heißt es unter Ziffer 5 Ent-
gelt: „Abschluss- und Vertriebskosten werden für den Altersvor-
sorgevertrag nicht berechnet.“ Nach Beschwerde bei der Ver-
braucherzentrale und beim zuständigen Ombudsmann lenkte die
Volksbank ein und erstattete die belasteten Kosten für den „VR-
RentePlus-Sofortrente“-Vertrag.

Die Verbraucherzentrale rät Riester-Sparern, ihre Verträge vor
Beginn der Rente zu überprüfen. Finanzinstitute dürfen bei Rie-
ster Verträgen nur Kosten verlangen, auf die sie vorvertraglich
hingewiesen und die sie klar beziffert haben.

Vorsorgefonds als Alternative zu Riester gefordert
„Erneut zeigt sich, dass das an eigenen Interessen ausgerich-
tete Verhalten der Anbieter von Riester-Sparverträgen direkt zu
Lasten der Renten der Sparer geht,“ kritisiert Nauhauser. Die
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg setzt sich daher be-
reits seit 2011 für ein standardisiertes Basisprodukt in der priva-
ten Altersvorsorge ein, das sich ausschließlich an Verbrau-
cherinteressen ausrichtet.

Für weitere Informationen
Niels Nauhauser | Abteilungsleiter Altersvorsorge, Banken, Kredite
Tel. (0711) 66 91-48, nauhauser@vz-bw.de
Niklaas Haskamp | Pressestelle
Tel. (0711) 66 91-73, presse@vz-bw.de

VDI-Vortrag online: Matlab – Datenanalyse und
Modellierung
Albstadt/Sigmaringen. Die für das Sommersemester an der
Hochschule Albstadt- Sigmaringen geplanten VDI-Vorträge wer-
den aufgrund der Corona-Krise, wenn möglich, ins Internet ver-
legt.

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 22. April, das Thema „Matlab –
Datenanalyse und Modellierung“. Referent ist Christoph Stock-
hammer von MathWorks in Ismaning. Er stellt in seinem Seminar
ab 17.15 Uhr Datenanalyse-Workflows mit Matlab, Datenimport
und Visualisierung sowie schnelles Prototyping von Algorithmen
mittels Benutzeroberflächen vor und zeigt unter anderem Ein-
satzmöglichkeiten digitaler Zwillinge in Simulink auf.

Das Seminar richtet sich an Ingenieure, Data-Analysten, Wis-
senschaftler und Interessierte, die ihre Datenanalyse-Workflows
verbessern und mehr über künstliche Intelligenz, insbesondere
Machine- und Deep Learning, erfahren möchten.

Interessierte können sich über folgenden Link zu der kostenlosen
Veranstaltung anmelden: https://tinyurl.com/y8n6cd9m

VDI-Vortragsreihe
In der VDI-Vortragsreihe referieren hochschulinterne und exter-
ne Spezialisten über Herausforderungen und Veränderungen der
Digitalisierung und der vierten industriellen Revolution.

Nettes aus der Natur
Ein Blick in das Leben der Erdkröten
Plump, kurze dicke Beine und am ganzen Körper mit Warzen
übersät. Als Schönheiten im Tierreich sind Erdkröten nun nicht un-
bedingt bekannt. Doch ein näherer Hinblick lohnt sich bei den Am-
phibien auf jeden Fall. 

Die Erdkröte ist unsere häufigste und größte Kröte. Ihre Färbung
ist mit verschiedenen Braun- und Grüntönen recht variabel,  allen
Erdkröten gemein sind aber die zahlreichen Warzen auf ihrem
Körper und die auffallend orange-goldenen Augen mit waag-
rechten Pupillen. Über Hautdrüsen können die Erdkröten einen
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giftigen Bitterstoff ausscheiden. Dieser bietet nicht nur Schutz vor
Parasiten, sondern verdirbt auch so manch einem Fressfeind den
Appetit. 

Auf ihrem Weg vom Winterquartier zum Laichgewässer können
Erdkröten mehrere Kilometer zurücklegen. Hierbei sind sie be-
sonders gefährdet, denn bei der Querung von Straßen fallen vie-
le Amphibien dem Verkehr zum Opfer. Die kleineren Männchen
machen sich das Leben besonders leicht: sie versuchen schon
auf der Wanderung ein Weibchen zu finden, und lassen sich dann
von diesem Huckepack bis zum Laichgewässer transportieren.
Nach der Paarung legt das Weibchen mehrere tausend Eier in
meterlangen Schnüren ab. Während sich hieraus Kaulquappen
entwickeln, verlassen die ausgewachsenen Kröten das Laichge-
wässer bereits wieder und suchen sich ein passendes Sommer-
quartier an Land.

Abgesehen von ihren Laichwanderungen bekommt man Erdkrö-
ten eher selten zu Gesicht. Das liegt vor allem daran, dass sie
nachtaktiv sind und sich tagsüber in feucht dunkle Verstecke wie
unter Steinen oder Asthaufen zurückziehen. Auch in naturnahen
Gärten fühlen sich die Kröten wohl. Und hier machen sie sich be-
sonders nützlich, denn neben Insekten und Würmern haben sie
auch eine Vorliebe für Nacktschnecken und sorgen so für Freu-
de bei den Gartenbesitzern. Wenn Sie also einen Garten in der
Nähe eines Gewässers haben, versuchen Sie doch ein paar Ver-
steckmöglichkeiten für die Amphiben zu schaffen – sie werden es
Ihnen danken.
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